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10416 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

über den Beschluss des Nationalrates vom 23. September 2020 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird 

Die internationale Covid-19-Krise stellt den österreichischen Arbeitsmarkt vor enorme 
Herausforderungen. Gerade in und nach der Krise ist es wichtig, arbeitslosen Menschen eine Perspektive 
zu bieten. Um die Voraussetzungen zur Bewältigung des Strukturwandels zu schaffen und für den mittel- 
und langfristigen Fachkräftebedarf in Österreich die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, kommt 
neben der Erstausbildung insbesondere der Qualifizierung eine besondere Bedeutung zu. 
Im Rahmen einer neuen Corona-Arbeitsstiftung sollen daher auf der Basis des gegenständlichen 
Beschlusses des Nationalrates die Aus- und Weiterbildungen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
besonders gefördert werden. Zielgruppe sind Personen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und an 
einer beruflichen Neuorientierung oder -weiterentwicklung interessiert sind. Diesen sollen mit möglichst 
kurzfristig verfügbaren Umschulungsmaßnahmen berufliche Perspektiven in anderen Branchen eröffnet 
werden. Aber auch Personen, die schon vor der Corona-Krise von Arbeitslosigkeit betroffen waren, sollen 
diese Arbeitsmarktprogramme zur Verfügung stehen. 
Die Corona-Arbeitsstiftung soll alle geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen umfassen. Arbeitsstiftungen 
sind ein bewährtes Instrument zur Lösung regionaler Struktur-, Branchen- und Arbeitsmarktprobleme. 
Arbeitsstiftungen bestehen aus mehrteiligen Maßnahmenbündeln, bieten Berufsorientierung, Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen und fördern auch die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die 
Corona-Arbeitsstiftung ergänzt das Angebot der bestehenden Implacement-, Regional- und 
Outplacementstiftungen. 
Die soziale und finanzielle Absicherung während der Maßnahme erfolgt wie gewohnt durch das 
Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe. Zusätzlich sollen die TeilnehmerInnen für eine befristete Dauer 
einen Bildungsbonus erhalten. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 25. September 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Dipl.-Ing. Andrea Holzner. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Andrea Michaela Schartel, Andreas 
Lackner, Horst Schachner, Dipl.-Ing. Andrea Holzner, Korinna Schumann und Ernest Schwindsackl. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Dipl.-Ing. Andrea Holzner gewählt. 
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Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage am 
25. September 2020 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2020 09 25 

 Dipl.-Ing. Andrea Holzner Korinna Schumann 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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